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Sponsoringvertrag
Rotary-Polio-Familienfest 2026

zwischen

Förderverein des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim e.V.
Am Niederwald 20, 64625 Bensheim

und

Muster GmbH
Musterstraße 1
64625 Bensheim
Deutschland
Tel.: 06251 / 0000-000
E-Mail: kontakt@muster-firma.de
– nachfolgend „Sponsorpartner" –

– gemeinsam die „Parteien" –

Präambel
Rotary engagiert sich seit Jahrzehnten für die weltweite Ausrottung der Poliomyelitis und ist seit 1988
Mitbegründerin der Global Polio Eradication Initiative. In Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates
Foundation, die Rotarys Beiträge verdreifacht, wurden bereits über drei Milliarden Kinder geimpft und mehr
als 20 Millionen Menschen vor lebenslanger Lähmung bewahrt. Da das Virus insbesondere in
Krisengebieten in Afrika und Asien weiterhin zirkuliert, bleiben Impfkampagnen und Aufklärungsarbeit
unverzichtbar. Vor diesem Hintergrund veranstaltet der Förderverein des Rotary-Clubs
Bensheim-Heppenheim e.V. am 27. September 2026 an den Drachenbergen in Bensheim das
Rotary-Polio-Familienfest 2026.

§ 1  Vertragsgegenstand und Leistungen

(1) Der Sponsorpartner unterstützt das Rotary-Polio-Familienfest 2026 mit dem Sponsoringpaket Gold.
Die Leistungen des Vereins ergeben sich aus Anlage 1.

(2) Der Sponsorpartner zahlt hierfür einen Betrag von € 3.000,00 (in Worten: Euro dreitausend). Der
Förderverein des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim e.V. ist als gemeinnützig anerkannt; die
Leistung ist nach den Vorschriften des UStG umsatzsteuerbefreit. Über den Betrag wird durch den
Förderverein eine Rechnung gestellt. Der Betrag ist bis zum 13.07.2026 auf das folgende Konto des
Fördervereins zu überweisen:

Empfänger: Förderverein des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim e.V.
Bank: Sparkasse Bensheim
IBAN: DE52 5095 0068 0003 0331 72
BIC: HELADEF1BEN

(3) Der Sponsorpartner weist im Zeitraum vom 01.07. bis zum 27.09.2026 auf seinen
Kommunikationskanälen (Website, Social Media, Print) unter Verwendung des Logos
„Rotary-Polio-Familienfest 2026" auf die Veranstaltung hin.

§ 2  Nutzungsrechte

Die Parteien räumen sich gegenseitig das nicht ausschließliche, auf die Vertragsdauer befristete Recht zur
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Nutzung der in den Anlagen 2 und 3 beschriebenen Logos und Marken zu den Zwecken dieses Vertrages
ein. Eine Bearbeitung oder Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

§ 3  Vertragsdauer

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet am 31.12.2026. Die Leistungspflichten enden mit
Abschluss des Rotary-Polio-Familienfests am 27.09.2026 um 17:00 Uhr; der Zeitraum bis 31.12.2026 dient
der Nachberichterstattung. In dieser Zeit dürfen beide Parteien Logos, Bilder und Berichte vom Event in der
eigenen Kommunikation nutzen.

§ 4  Haftung, Vertraulichkeit, Datenschutz

(1) Die Parteien haften einander – außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(2) Vertrauliche Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben; diese Pflicht gilt zwei Jahre über das
Vertragsende hinaus. Die Parteien beachten die DSGVO und das BDSG.

§ 5  Kündigung

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund – insbesondere bei wesentlicher Pflichtverletzung – bleibt unberührt und bedarf der
Schriftform.

§ 6  Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

(2) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung dieser
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist – soweit zulässig –
Bensheim.

Bensheim, den 13.06.2026 Muster GmbH

Für Förderverein des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim e.V.:Für Muster GmbH:
Wolfgang Brehm Geschäftsführer:in
1. Vorsitzender

Stefan Steinhoff
Schatzmeister

Dieser Vertrag wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne handschriftliche Unterschrift gültig.

Anlagen:
1   Leistungen des Rotary-Polio-Familienfests im Sponsorenpaket Gold
2   Logos und Marken des Rotary-Polio-Familienfests
3   Logos und Marken des Sponsorpartners
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Anlage 1 – Sponsorenpaket Gold

Die Kommunikationsstrecke beginnt am 01.07.2026. Ab diesem Zeitpunkt benennt der Förderverein den
Sponsorpartner in seiner Kommunikation als „Gold-Partner".

Im Vorfeld (ab 01.07.2026)
• Großformatige Präsenz auf allen Marketing-Materialien (Flyer, Plakate, Briefpapier)
• Logoabbildung auf der Homepage des Rotary-Polio-Familienfests und Posts in sozialen Netzwerken
• Prominente Verlinkung auf Website und Social-Media-Kanälen des Rotary-Polio-Familienfests
• Redaktionelle Beiträge

Am Veranstaltungstag (27.09.2026)
• Promotionstand: eigenständiger Präsentationsplatz mit ca. 4 qm Standfläche
• Logoabbildung auf der Sponsorentafel unter „Gold-Partner"
• Bühneninterview von ca. 5 Minuten Dauer (Moderator, Sponsor, ggf. Ehrengast)
• Drei Moderationen auf der Bühne mit Namensnennung
• Logoplatzierung auf der Partnertafel (Interviewrückwand) bei Talkrunden
• Platzierung von zwei Beachflags – jeweils im Eingangsbereich und an der Bühne
• Logoplatzierung auf dem Programmflyer
• 10 Verzehrbons zu je 30 € für Mitarbeitende oder Gäste des Sponsorpartners

Nach dem Event (bis 31.12.2026)
• Exklusives Premium-Dankeschön-Paket mit Urkunde und Dankschreiben
• Nennung in der Nachberichterstattung des Rotary-Polio-Familienfests auf Website und Social Media
• Detaillierte Abrechnung und Nachbericht

Anlage 2 – Logos und Marken des Rotary-Polio-Familienfests
Dem Sponsorpartner zur vertragsgemäßen Nutzung überlassen:

• Logo / Wort-Bildmarke „Rotary-Polio-Familienfest 2026"
• Logo „End Polio Now“

Die Nutzung erfolgt entsprechend der jeweiligen CI-Vorgaben.

Anlage 3 – Logos und Marken des Sponsorpartners
Vom Sponsorpartner für die vertragsgemäße Nutzung überlassen:

• [Logo des Sponsorpartners wird separat zur Verfügung gestellt]

Die Nutzung erfolgt entsprechend den vom Sponsorpartner vorgegebenen CI-Richtlinien.
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